
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der
Stadt Oberhausen

Veröffentlichung der Bodenrichtwerte

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der
Stadt Oberhausen hat gemäß § 196 (1) des
Baugesetzbuches -BauGB- vom 23.09.2004 in der zur
Zeit geltenden Fassung durchschnittliche Lagewerte für
den Boden (Bodenrichtwerte) für den Bereich der Stadt
Oberhausen ermittelt.

Die Bodenrichtwerte einschließlich der Richtwertzonen
für den Bereich der Stadt Oberhausen wurden zum
Stichtag 01.01.2013 ermittelt und am 14.02.2013
beschlossen.

Die Bodenrichtwerte werden in digitaler Form in dem
Bodenrichtwertsystem BORISplus.NRW veröffentlicht.
Die Bodenrichtwerte können kostenfrei im Internet unter
www.borisplus.nrw.de von jedermann eingesehen wer-
den. 

Auf das Recht, von der Geschäftsstelle des
Gutachterausschusses Auskunft über die Bodenricht-
werte zu verlangen (§ 196 (3) BauGB), wird hingewie-
sen. Es besteht die Möglichkeit,
Bodenrichtwertauskünfte bei der Geschäftsstelle zu
erfragen oder gegen Gebühr schriftlich zu erhalten.

Oberhausen, 14.05.2013

Michael Steinke
stellv. Vorsitzender 

Jahresabschluss der BFO
Beschäftiungsförderung Oberhausen
gGmbH 

Die Gesellschafterversammlung der BFO
Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH hat am
02.05.2013 den Jahresabschluss zum 31.12.2012 fest-
gestellt.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichtes beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Dr. Schulte GmbH Oberhausen hat am
11.03.2013 den Bestätigungsvermerk erteilt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom
10.06.2013 - 14.06.2013 in der BFO-Geschäftsstelle,
Gewerkschaftsstraße 76-78 in 46045 Oberhausen, zur
Einsichtnahme aus.

Oberhausen, 03.05.2013

Die Geschäftsführung
Achim Kawicki

Aufgebot von Sparurkunden

3007017563
3007119567

Inhaber/-innen der verloren gemeldeten Sparurkunden
werden gemäß Teil 2 - Abschnitt 6, Ziffer 6.1 ff. der
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Sparkassen-
gesetz für Nordrhein-Westfalen aufgefordert, binnen drei
Monaten ihre Rechte unter Vorlage der Sparurkunden
anzumelden.

Andernfalls werden die Sparurkunden für kraftlos erklärt.

Oberhausen, 24.04.2013

Stadtsparkasse Oberhausen

- Der Vorstand - 
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Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom
23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474), in Kraft getreten
am 31. Oktober 2012, hat der Rat der Stadt Oberhausen
am 17.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlos-
sen:

§1
Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die
für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden
Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen
und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der 
Erträge auf 667.863.659 EUR

Gesamtbetrag der 
Aufwendungen auf 725.947.883 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 648.643.019 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 672.160.758 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 35.874.730 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 55.345.640 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur
Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird

originär für das Haushaltsjahr 2013 auf
20.422.960 EUR

festgesetzt.

§3
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künfti-
gen Jahren erforderlich ist, wird auf

11.929.340 EUR

festgesetzt. 

§4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Wegen fehlenden Eigenkapitals ist eine Bildung der
genannten Rücklagen nicht möglich.

§5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur
Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf

1.750.000.000 EUR

festgesetzt.

§6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind wie folgt
festgesetzt worden:

1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

(Grundsteuer A) 250 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 590 v.H.

2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 520 v.H.

§7
Haushaltssanierungsplan

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der
Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der
Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz im
Jahre 2016 und ohne die Konsolidierungshilfe im Jahre
2021 wieder hergestellt. Die dafür im
Haushaltssanierungsplan enthaltenen Maßnahmen sind
bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen /

Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen /
Auszahlungen (§83 Abs. 1 GO NRW) und über- und
außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (§85
Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 83 Abs. 1 GO
NRW), die im Einzelfall 100.000 EUR überschreiten,
bedürfen der Zustimmung des Rates.

§9
Wertgrenzen für den Einzelnachweis der

Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner
Investitionsmaßnahmen wird

- für Baumaßnahmen auf 150.000 EUR
- für übrige Investitionsmaßnahmen auf 50.000 EUR

festgesetzt. Bei Investitionen unterhalb der genannten
Wertgrenzen sind die Einzahlungen und Auszahlungen
zusammengefasst zu veranschlagen. 

Oberhausen, 17.12.2012

Wehling
Oberbürgermeister
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Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2013 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 5
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474), öffentlich
bekannt gemacht.

Die nach § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Unterstützung der
kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des
Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)
vom 09.12.2011 i.V.m. § 76 GO NRW erforderliche
Genehmigung des Haushaltssanierungsplans ist von
der Bezirksregierung Düsseldorf mit Verfügung vom
08.05.2013 erteilt worden. 

Die Haushaltssatzung wird in der Zeit vom 03.06.2013
bis zum 28.06.2013 im Rathaus Oberhausen, Zimmer
420, und in den Bezirksverwaltungsstellen des
Rathauses Osterfeld, Zimmer 10-12, und des
Technischen Rathauses Sterkrade, Zimmer B 005, wäh-
rend der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar
gehalten. 

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den
Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber
der Stadt Oberhausen vorher gerügt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Oberhausen, 16.05.2013

Wehling
Oberbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachungsanordnung des Ober-
bürgermeisters vom 07.05.2013 über den
Satzungsbeschluss und das Inkrafttreten
des Bebauungsplanes Nr. 655 -
Rechenacker / Samlandstraße -

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 29.04.2013
den Bebauungsplan Nr. 655 - Rechenacker /
Samlandstraße - in der Fassung vom 15.11.2012 als
Satzung beschlossen.

Gesetzliche Grundlage ist § 10 Abs. 1 des
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509), und § 7 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV.NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 18.09.2012 (GV.NRW. 2012 S. 436).

In gleicher Sitzung hat der Rat der Stadt die dem
Bebauungsplan Nr. 655 beigefügte Begründung (incl.
Umweltbericht) in der Fassung vom 01.03.2013 als
Entscheidungsbegründung beschlossen.

Gesetzliche Grundlage ist § 9 Abs. 8 des
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Alstaden, Flur 7,
und wird wie folgt umgrenzt :

Im Osten von der Straße Rechenacker, im Süden von
der Samlandstraße, im Westen von der
Kleingartenanlage sowie von der Hiberniastraße und im
Norden von den Gärten der Wohnbebauung
Romgesweg. Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 59
(teilweise)183,184 (teilweise), 500, 501, 518 (teilweise)
und 539.

Der Bebauungsplan Nr. 655 - Rechenacker /
Samlandstraße - liegt mit Begründung einschließlich
Umweltbericht und zusammenfassender Erklärung vom
Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an
im Technischen Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66,
Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004, während der nachste-
hend genannten Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht
öffentlich aus:

Montag - Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr 
Freitag 8.00 - 12.30 Uhr 

Weitere Informationen zu dem Bebauungsplan sind
auch im Internet unter www.o-
sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung
BekanntmVO) Erklärung

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 655 -
Rechenacker / Samlandstraße - wird hiermit bekannt
gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der
Bebauungsplan Nr. 655 - Rechenacker / Samlandstraße
- gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches in Kraft.

Hinweise

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der
Neufassung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509), über die
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintre-
tenden Vermögensnachteilen sowie über die
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

2. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 -3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt
Oberhausen unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler
nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 18.09.2012 (GV.NRW.S.436), kann eine
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der GONW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,



a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Übereinstimmungsbestätigung /
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO)

Der Wortlaut der Bekanntmachung des
Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 655
stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 29.04.2013 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom
26.08.1999, zuletzt geändert am 05.08.2009, verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 07.05.2013

Wehling
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachungsanordnung des
Oberbürgermeisters vom 14.05.2013 über
die Aufstellung des Bebauungsplans Nr.
672 - Bottroper Straße / Kettelerstraße
(Innenstadt Osterfeld) -

Der Rat der Stadt hat am 17.10.2011 die Aufstellung
eines einfachen Bebauungsplans, der im Wesentlichen
nur die Art der Nutzung festsetzen soll, für das im Plan
des Bereichs 5-1 - Stadtplanung - vom 07.09.2011
umrandete Gebiet beschlossen (Bebauungsplan Nr.
672).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Osterfeld, Flur
24, 30 und 35, und wird wie folgt umgrenzt:

Östliche Seite der Rheinischen Straße; südliche Seite
der Baustraße; östliche Seite der Freiligrathstraße; süd-
liche Seite der Kettelerstraße bis zur östlichen Seite der
Gildenstraße; die Kettelerstraße überquerend bis zur
westlichen Grenze des Flurstücks Nr. 629, Flur 30; west-
liche Grenze des Flurstücks Nr. 629, Flur 30; nördliche
Grenzen der Flurstücke Nr. 629, 598, 623, 622 und 24,
Flur 30; die Bergstraße überquerend bis zur südlichen
Seite der Wißmannstraße; südliche Seite der
Wißmannstraße; westliche Seite der Heinestraße; nörd-
liche Seite der Westfälischen Straße; abknickend zur
östlichen Seite der Vikariestraße (Flurstück Nr. 325, Flur
35); in Höhe der südlichen Seite der Kirchstraße auf die
westliche Seite der Vikariestraße verspringend; westli-
che Seite der Vikariestraße; nördliche Seite der
Bottroper Straße bis zur westlichen Seite der
Gildenstraße; westliche Seite der Gildenstraße; südliche
Grenzen der Flurstücke Nr. 557, 238 und 234, Flur 30;
östliche Seite der Hans-Sachs-Straße; nördliche Seite
der Bottroper Straße bis zur westlichen Seite des
Gebäudes Bottroper Straße 135; westliche Seite des
Gebäudes Bottroper Straße 135; abknickend zur öst-
lichen Seite des Gebäudes Bottroper Straße 133; östli-
che Seite des Gebäudes Bottroper Straße 133; nördli-
che Seite der Bottroper Straße bis zur westlichen
Grenze des Flurstücks Nr. 167, Flur 30; westliche
Grenze des Flurstücks Nr. 167, Flur 30; südliche und
westliche Grenze des Flurstücks Nr. 148, Flur 30;
abknickend zum südöstlichsten Grenzpunkt des
Flurstücks Nr. 133, Flur 30; westliche Seite der
Freiligrathstraße; nördliche Seite der Bottroper Straße.
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Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509).

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr.
A 009, während der Öffnungszeiten: 

Montag - Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr und Freitag 8.00
- 12.30 Uhr einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 672 werden folgende
Hauptplanungsziele verfolgt:

- Sicherung und Stärkung der Handelsfunktion der
Innenstadt von Osterfeld;

- Ausweisung eines abgestuften Systems von
Kerngebieten, Mischgebieten und Wohngebieten
unter Orientierung an den bestehenden Nutzungen
bei besonderer Wahrung von Entwicklungschancen
für die Handelsfunktion;

- Maßgaben für das Wohnen in den Kerngebieten;

- Ausschluss von Nutzungen mit schädlichen
Auswirkungen wie bordellartige Betriebe,
Vergnügungsstätten und andere.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4
Bekanntmachungsverordnung

Erklärung

Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 672
- Bottroper Straße / Kettelerstraße (Innenstadt Osterfeld)
- wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweise

1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 18.09.2012 (GV.NRW.S.436), kann eine
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der GONW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

2. Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und
Besitzer zu dulden, dass Beauftragte der zuständi-
gen Behörden zur Vorbereitung der von ihnen nach
diesem Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen
Grundstücke betreten und Vermessungen, Boden-
und Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche
Arbeiten ausführen.

Übereinstimmungsbestätigung /
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 

Der Wortlaut der Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 672
stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 17.10.2011 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999, zuletzt geändert am
05.08.2009, verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 14.05.2013

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 672:

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 672 - Bottroper
Straße / Kettelerstraße (Innenstadt Osterfeld) - wurde
bereits am 02.11.2011 im Amtsblatt Nr. 21/2011 veröf-
fentlicht. Um eine ordnungsgemäße ortsübliche öffentli-
che Bekanntmachung sicherzustellen, wird der
Beschluss hiermit erneut veröffentlicht.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.
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Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachungsanordnung des
Oberbürgermeisters vom 14.05.2013 über
die Beteiligung der Öffentlichkeit an der
Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) zum Vorentwurf
des Bebauungsplans Nr. 676 - Baustraße /
Freiligrathstraße -

Der Rat der Stadt hat am 13.02.2012 die Beteiligung der
Öffentlichkeit an o. g. Bauleitplanung beschlossen (14-
tägige Darlegung der Planung ohne
Bürgerversammlung).

Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 676 -
Baustraße / Freiligrathstraße - liegt deshalb in der Zeit
vom 11.06.2013 bis 25.06.2013 einschließlich im
Bereich 5-1 -Stadtplanung-, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr.
A 009, und in der Bezirksverwaltungsstelle Osterfeld,
Rathaus Osterfeld, Bottroper Straße 183, Zimmer 10,
während der nachstehend genannten Öffnungszeiten
öffentlich aus:

Öffnungszeiten Bereich 5-1 -Stadtplanung-:
Montag - Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

Öffnungszeiten Bezirksverwaltungsstelle Osterfeld:

Montag - Mittwoch 8.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

Innerhalb dieser Zeit besteht Gelegenheit, sich über die
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren
voraussichtliche Auswirkungen unterrichten zu lassen.

Gleichzeitig wird den Bürgerinnen und Bürgern
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Gesetzliche Grundlage ist § 3 Abs. 1 BauGB in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004, zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011
(BGBl. I, S. 1509), in „Verbindung mit den
Verfahrensgrundsätzen für die vorgezogene Beteiligung
der Bürger an der Bauleitplanung“ der Stadt
Oberhausen vom 18.05.1987.

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Osterfeld, Flur
30, und umfasst die Flurstücke Nr. 517 (tlw.), 680, 681,
682, 683, 688 (tlw.), 727 und 728.

Es wird wie folgt umgrenzt:

Östliche und nordöstliche Seite der ausgebauten
Rheinischen Straße; östliche Seite der Freiligrathstraße
und nördliche Seite der Baustraße.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4
Bekanntmachungsverordnung

Erklärung

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1
BauGB zum Bebauungsplan Nr. 676 - Baustraße /
Freiligrathstraße - wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Hinweise

1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 18.09.2012 (GV.NRW.S.436), kann eine
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der GONW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.



2. Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und
Besitzer zu dulden, dass Beauftragte der zuständi-
gen Behörden zur Vorbereitung der von ihnen nach
diesem Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen
Grundstücke betreten und Vermessungen, Boden-
und Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche
Arbeiten ausführen.

Übereinstimmungsbestätigung /
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 

Der Wortlaut der Bekanntmachung der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan Nr. 676
stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 13.02.2012 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999, zuletzt geändert am
05.08.2009, verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 14.05.2013

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 676:

Mit der Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 676 -
Baustraße / Freiligrathstraße - wird das Ziel der
Entwicklung einer stadtnahen, attraktiven
Wohnbebauung verfolgt. Aufgrund der Lage des
Gebietes unmittelbar westlich der Innenstand Osterfelds
ist einerseits eine hervorragende Anbindung an die vor-
handenen Infrastruktureinrichtungen gegeben und
andererseits trägt eine wohnbauliche Entwicklung des
Bereichs wesentlich zur Stärkung des Nebenzentrums
Osterfeld bei.

Das städtebauliche Konzept sieht für die Fläche eine
Bebauung mit Reihenhäusern vor, die durchgängig eine
Zweigeschossigkeit aufweisen soll. Insgesamt sollen auf
der Fläche etwa 60 Hauseinheiten realisiert werden.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachungsanordnung des
Oberbürgermeisters vom 14.05.2013 über
die Aufstellung des Bebauungsplans Nr.
686 - Schmachtendorfer Straße /
Buchenweg -

Der Rat der Stadt hat am 17.09.2012 die Aufstellung
eines Bebauungsplans für das im Plan des Bereichs 5-1
-Stadtplanung- vom 07.08.2012 umrandete Gebiet
beschlossen (Bebauungsplan Nr. 686).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Sterkrade-Nord,
Flur 9, und wird wie folgt umgrenzt:

Östliche Seite der Schmachtendorfer Straße; östliche
Seite der Auguststraße; südliche Seite der Unteren
Walsumermarkstraße; östliche Grenze der Flurstücke
Nr. 303 und 170; nördliche Seite des Buchenwegs; öst-
liche Seite der Hiesfelder Straße.

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509).
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Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 1 -Stadtplanung-, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr.
A 009, während der Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr und Freitag 8.00
- 12.30 Uhr einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 686 werden folgende
Hauptplanungsziele verfolgt:

- Festsetzung eines Mischgebietes;

- Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes;

- Regelungen für die Gemeinbedarfsnutzung Kirche;

- Steuerung der Zulässigkeit von Bordellen, bordellar-
tigen Betrieben, Vergnügungsstätten, Einzelhandel
erotischer Artikel und ähnlicher Nutzungen.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4
Bekanntmachungsverordnung

Erklärung

Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 686
- Schmachtendorfer Straße / Buchenweg - wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht.

Hinweise

1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 18.09.2012 (GV.NRW.S.436), kann eine
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der GONW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

2. Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und
Besitzer zu dulden, dass Beauftragte der zuständi-
gen Behörden zur Vorbereitung der von ihnen nach
diesem Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen
Grundstücke betreten und Vermessungen, Boden-
und Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche
Arbeiten ausführen.

Übereinstimmungsbestätigung /
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 

Der Wortlaut der Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 686
stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 17.09.2012 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999, zuletzt geändert am
05.08.2009, verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 14.05.2013

Wehling
Der Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 686:

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 686 -
Schmachtendorfer Straße / Buchenweg - wurde bereits
am 01.10.2012 im Amtsblatt Nr. 19/2012 veröffentlicht.
Um eine ordnungsgemäße ortsübliche öffentliche
Bekanntmachung sicherzustellen, wird der Beschluss
hiermit erneut veröffentlicht.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.
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Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachungsanordnung des Ober-
bürgermeisters vom 14.05.2013 über die
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 691 -
Mülheimer Straße / Goethestraße -

Der Rat der Stadt hat am 04.02.2013 die Aufstellung
eines Bebauungsplans für das im Plan des Bereichs 5-1
- Stadtplanung - vom 07.01.2013 umrandete Gebiet
beschlossen (Bebauungsplan Nr. 691).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Oberhausen,
Flur 14, und wird wie folgt umgrenzt:

Westliche Grenzen der Flurstücke Nr. 651, 582, 140 und
142-148; südliche Grenzen der Flurstücke Nr. 148-151,
155 und 156; östliche Grenze der Flurstücke Nr. 156 und
157; Verlängerung der östlichen Grenze des Flurstücks
Nr. 157 bis zur nördlichen Grenze des Flurstücks Nr.
651; nördliche Grenze des Flurstücks Nr. 651.

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509).

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 1 -Stadtplanung-, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr.
A 009, während der Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr und Freitag 8.00
- 12.30 Uhr einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 691 werden folgende
Hauptplanungsziele verfolgt:

- Festsetzung eines Mischgebietes an der Mülheimer
Straße und Falkensteinstraße;

- Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes an der
Goethestraße;

- Prüfung der Umsetzung der Planungsziele für das
Nahversorgungszentrum Marienkirche des
Einzelhandelskonzeptes der Stadt Oberhausen;

- Ausschluss von Nutzungen mit schädlichen
Auswirkungen wie u. a. Bordellen, bordellartigen
Betrieben, Vergnügungsstätten und
Wettannahmestellen.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4
Bekanntmachungsverordnung

Erklärung

Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 691
- Mülheimer Straße / Goethestraße - wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.

Hinweise

1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 18.09.2012 (GV.NRW.S.436), kann eine
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der GONW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

2. Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und
Besitzer zu dulden, dass Beauftragte der zuständi-
gen Behörden zur Vorbereitung der von ihnen nach
diesem Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen
Grundstücke betreten und Vermessungen, Boden-
und Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche
Arbeiten ausführen.
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Übereinstimmungsbestätigung /
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 

Der Wortlaut der Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 691
stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 04.02.2013 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999, zuletzt geändert am
05.08.2009, verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 14.05.2013

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 691:

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 691 -
Mülheimer Straße / Goethestraße - wurde bereits am
15.02.2013 im Amtsblatt Nr. 3/2013 veröffentlicht. Um
eine ordnungsgemäße ortsübliche öffentliche
Bekanntmachung sicherzustellen, wird der Beschluss
hiermit erneut veröffentlicht.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Öffentliche Bekanntmachung der
Genehmigung des Änderungsverfahrens
„16 E: Krupp-Gürtel: Altendorfer Straße /
Dickmannstraße“ zum Regionalen
Flächennutzungsplan der Planungsge-
meinschaft Städteregion Ruhr

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen,
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in
ihren Sitzungen vom 11.-18.12.2012 die folgende Ände-
rung zum Regionalen Flächennutzungsplan für die
Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr beschlos-
sen:

16 E Krupp-Gürtel: Altendorfer Str. / Dickmannstraße

Die Landesplanungsbehörde hat die o. g. Änderung zum
Regionalen Flächennutzungsplan mit Erlass vom
22.03.2013 gemäß § 39 Abs. 2 Landesplanungsgesetz
NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Januar 2013
(GV. NRW. S. 33), im Einvernehmen mit den fachlich
zuständigen Landesministerien und im Benehmen mit
dem Regionalverband Ruhr genehmigt.

Gemäß § 14 Satz 3 LPlG in der Fassung der
Bekanntmachung vom 07.04.2010 (GV. NRW S. 212) in
Verbindung mit § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) wird
die Änderung 16 E zum Regionalen
Flächennutzungsplan - einschließlich Textteil /
Begründung, Umweltbericht und der
Zusammenfassenden Erklärung - bei der Staatskanzlei
des Landes NRW (Landesplanungsbehörde), dem
Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde)
sowie den Städten 

- Bochum, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-
Straße 19, Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

- Essen, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, Amt für
Stadtplanung und Bauordnung

- Gelsenkirchen, Rathaus Gelsenkirchen-Buer,
Goldbergstraße 12, Referat 61 - Stadtplanung und
Bauordnung

- Herne, Rathaus Wanne, Rathausstraße 6,
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung

- Mülheim an der Ruhr, Technisches Rathaus, Hans-
Böckler-Platz 5, Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht
und Stadtentwicklung

- Oberhausen, Technisches Rathaus Sterkrade,
Bahnhofstraße 66, Dezernat 5, Bereich 5-1 -
Stadtplanung -

zur Einsicht für Jedermann niedergelegt.

Über den Inhalt der Änderung wird auf Verlangen bei
den einzelnen Städten während der öffentlichen
Dienststunden Auskunft erteilt.

Alle Planunterlagen können darüber hinaus auf der
Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 www.staedte-
region-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungs-
plan.html eingesehen werden.

Die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan
wird mit den ortsüblichen Bekanntmachungen durch die
Städte der Planungsgemeinschaft wirksam und mit der
gesonderten öffentlichen Bekanntmachung durch die
Landesplanungsbehörde im Gesetz- und
Verordnungsblatt NRW Ziel der Raumordnung.

Nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz
(ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986),
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31.
Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), sind Ziele der Raumordnung
von den öffentlichen Stellen und Privaten in
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen zu beachten.
Grundsätze sind nach Maßgabe des § 4 ROG von den
öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung
öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen
und Maßnahmen zu berücksichtigen.
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Hinweise:

I. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und des
Regionalen Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach
Bekanntmachung der Änderungen schriftlich gegen-
über der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen,
Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen unter
Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

II. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen in der geltenden
Fassung wird darauf hingewiesen, dass die
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung gegen die Änderungen des
Regionalen Flächennutzungsplans nach Ablauf eines
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,

a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Änderungen sind nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) die Bürgermeister haben die Ratsbeschlüsse zu
den Änderungen vorher beanstandet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen,
Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen
vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, den 16.05.2013

Wehling
Oberbürgermeister
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Im Auftrag der Stadt Oberhausen,
Fachbereich 5-6-40, 46047 Oberhausen,
schreibt die WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Kanäle und Straßen,
46049 Oberhausen, Buschhausener
Straße 149, Telefon 0208 8578-321, Telefax
0208 8578-322, hiermit nach VOB/A öffent-
lich aus:

Maßnahme:
Deckenerneuerung Sühlstraße von Küppershof bis
Ripshorster Straße

Leistung:
ca.3.600 m² Teerhaltige Fahrbahndecke aufnehmen
ca.3.600 m² Schottertragschicht im Auf- und Abtrag

regulieren
ca.3.600 m² Asphalttragschicht liefern und einbauen
ca.3.600 m² Splittmastixasphalt liefern und einbauen
ca. 370 m Rinnenbahn erneuern
ca. 185 m Bordsteine erneuern

8 Stück Straßeneinläufe mit Anschlussleitung
erneuern

17 Stück Schachtabdeckungen erneuern

Bauzeit:
Anfang 32. KW 2013 - Ende 36. KW 2013

Zuschlagsfrist:
02.08.2013

Die Angebotsunterlagen können ab 03.06.2013 bis
13.06.2013 nur schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert werden.

Maßnahme:
Deckenerneuerung Sühlstraße von Küppershof bis
Ripshorster Straße

Stadtsparkasse Oberhausen
BLZ: 365 500 00, Konto-Nr. 173 260.
Zusammenfassung von mehreren Objekten ist nicht
zulässig.

Kostenbeitrag:
31,00 € Bruttobetrag einschl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer und Portokosten

Der Betrag wird nicht erstattet.

Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweis-
lich in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähn-
licher Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die
geforderten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender
Nachweis ist auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt:
Herr Bialas
WBO GmbH, Kanäle und Straßen 
Tel. 0208 8578-364

Die Angebote sind zu richten an die
Submissionsstelle der WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Kanäle und Straßen, 46049
Oberhausen, Buschhausener Straße 149, Erdgeschoss
rechts, Zimmer 011.

Eröffnungstermin am 20.06.2013, um 10:00 Uhr
Teilnehmerkreis gem. VOB/A - § 14 / 1

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen
Bestimmungen der VOB können sich Bieter an die
Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 30 08 65, 40408
Düsseldorf, wenden.
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Öffentliche Ausschreibung nach VOB Teil A
Erneuerung einer Lichtsignalanlage 40V
LED Technik

a) Ausschreibende Stelle
Stadt Oberhausen
Der Oberbürgermeister
Fachbereich 5-6-10
Signalwesen
Technisches Rathaus
Bahnhofstraße 66
46145 Oberhausen
Telefon: 0208 825-2273
Telefax: 0208 825-5163

b) Gewähltes Vergabeverfahren
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

c) entfällt

d) Art des Auftrages
Ausführung signaltechnischer Arbeiten

e) Ort der Ausführung
Stadtgebiet Oberhausen

f) Art und Umfang der Leistungen,
allgem. Merkmale der baul. Anlage
Lieferung und Montage einer Lichtsignalanlage in
40V LED Technik (Steuergerät, Signalgeber, Taster,
etc.).

g) entfällt

h) entfällt

i) Ausführungsfristen:
Beginn: 12.08.2013
Ende: Fertigstellung bis 31.10.2013

j) Nebenangebote:
sind zugelassen

k) Anforderungen der Angebotsunterlagen
Die Angebotsunterlagen können ab dem 03.06.2013
beim Fachbereich 5-4-40 - Submissionen -,
Bahnhofstraße 66, 46042 Oberhausen, schriftlich
angefordert werden.
Telefon: 0208 825-2582 
Telefax: 0208 825-5061

Auskünfte erteilt:
Fachbereich 5-6-10
Signalwesen
Bahnhofstraße 66
46042 Oberhausen
Frau Wegmeyer
Telefon: 0208 825-2273
Telefax: 0208 825-5163

l) Kosten der Unterlagen
31,50 EUR (per Scheck). Kosten der Unterlagen wer-
den nicht erstattet.

m) entfällt

n) Frist für die Einreichung der Angebote
(Submissionstermin)
Die Angebote sind bis zum 20.06.2013, 09:30 Uhr,
einzureichen.

o) Anschrift für die Angebotsabgabe
Stadt Oberhausen
Fachbereich 5-4-40
- Submissionen -
Bahnhofstraße 66
46145 Oberhausen

p) Sprache
Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen.

q) Eröffnungstermin
Die Angebote werden am 20.06.2013, 09:30 Uhr,
Haus B, Raum B 101, Bahnhofstraße 66, 46145
Oberhausen, eröffnet.
Teilnehmerkreis gem. § 14 Nr. 1 VOB/A

r) Geforderte Sicherheiten
Vertragserfüllungsbürgschaften in Höhe von 5 % der
Auftragssumme einschließlich Mehrwertsteuer. Die
Vertragserfüllungsbürgschaft wird nach Abnahme der
Leistung in eine Gewährleistungsbürgschaft umge-
wandelt.

s) Zahlungsbedingungen
Gem. § 16 VOB/B

t) Bietergemeinschaft
Arbeitsgemeinschaften und andere gemeinschaftli-
che Bieter haben eines ihrer Mitglieder als bevoll-
mächtigten Vertreter für den Abschluss und die
Durchführung des Vertrages zu bezeichnen.
(Offenlegung der Partnerverhältnisse bei
Arbeitsgemeinschaften.)

u) Geforderter Eignungsnachweis des Bewerbers
Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben zu
machen gem. § 6 Nr. 3 (1,2) VOB/A, Buchstaben a - i.

Der Bieter hat folgende weitere Unterlagen vorzule-
gen:
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der

Berufsgenossenschaft
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der

Steuerbehörde
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der

Sozialversicherungsträger

v) Zuschlags- und Bindefrist
bis 26. Juli 2013

w) Nachprüfungsstelle/Behörde
Vergabekammer bei der Bezirksregierung
Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf
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- Entgelt bezahlt - 

DPAG

Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit,
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 9,--
Euro, für sechs Monate 18,-- Euro je Kunstwerk)
auszuleihen.

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich.

Nächste Ausleihe:
Donnerstag, 6. Juni 2013
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen,
Konrad-Adenauer-Allee 46

Auskunft:
Bereich 0-8 Kunst/Artothek, Tel. 0208 41249-22
montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

Ausleihe von Kunstwerken

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt
unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse
für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-
schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule),
Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch.

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes
Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit
der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit
bekannt gemacht.

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen
Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-
gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter
stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine
festgesetzten Ziele erreicht werden.

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen
ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-
zen Jahres möglich.

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-
dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-
schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-
ten und zu verstehen.

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte
untereinander und fördern das Sozialverhalten der
Gruppe.

Vormerkungen für die Aufnahme im Sommer 2013
nimmt der Bereich 0-8 Kunst/Malschule, Tel. 0208
41249-22, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr
entgegen.

Malschule
für Kinder
und Jugendliche

80


